
Hauptsatzung der Gemeinde Niepars 
 
 
Auf der Grundlage des § 5 der Kommunalverfassung fü r das Land 
Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 13. Juli 2011 (GVOBl. S. 777) wird nach  Beschluss 
der Gemeindevertretung vom 30.08.2012 und nach Anze ige bei der 
Rechtsaufsichtsbehörde  nachfolgende Hauptsatzung erlassen: 
 
 

§ 1 
Ortsteile / Name / Wappen / Dienstsiegel 

 
(1) Die Gemeinde Niepars besteht aus den Ortsteilen  Niepars, 
Martensdorf, Obermützkow, Zansebuhr und Duvendiek. 
 
(2) Es werden keine Ortsteilvertretungen gebildet. 
 
(3) Die Gemeinde Niepars führt ein Wappen und ein D ienst-
siegel. 
 
(4) Das Wappen zeigt: „In Blau mit den Stielen schr äg gekreuzt  
ein silbernes Eichenblatt und eine gestielte silber ne Eichel,  
die Kreuzung überdeckt von einem silbernen Hammer, darüber 
zwischen goldenen Ähren ein goldenes Schildchen, wo rin links 
oben ein grüner Halbkeil und rechts unten ein grüne r steigen-
der Halbkeil.“ 
  
(5) Das Dienstsiegel zeigt das Gemeindewappen mit d er Um-
schrift „GEMEINDE NIEPARS � LANDKREIS VORPOMMERN-RÜGEN“.          
Das Siegel erhält in seiner großen Ausführung die N ummer 1. 
 
(6) Die Verwendung des Wappens durch Dritte bedarf der Ge-
nehmigung der Bürgermeisterin oder des Bürgermeiste rs. 
 
 

§ 2 
Rechte der Einwohnerinnen und Einwohner 

 
(1) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister beru ft durch 
öffentliche Bekanntmachung mindestens einmal im Jah r eine 
Versammlung der Einwohnerinnen und Einwohner der Ge meinde ein. 
Die Versammlung der Einwohnerinnen und Einwohner ka nn auch 
begrenzt auf Ortsteile durchgeführt werden. 
 
(2) Anregungen und Vorschläge der Versammlung der E inwohne-
rinnen und Einwohner in Selbstverwaltungsangelegenh eiten, die 
in der Gemeindevertretungssitzung behandelt werden müssen, 
sollen dieser in einer angemessenen Frist zur Berat ung vorge-
legt werden. 
 
 



 
 
(3) Die Einwohnerinnen und Einwohner erhalten die M öglichkeit, 
in einer Fragestunde vor Beginn des öffentlichen Te ils der 
Gemeindevertretungssitzung Fragen an alle Mitgliede r der  
Gemeindevertretung sowie die Bürgermeisterin oder d en Bürger-
meister zu stellen und Vorschläge oder Anregungen z u unter- 
breiten. Die Fragen, Vorschläge und Anregungen dürf en sich 
dabei nicht auf Beratungsgegenstände der nachfolgen den Sitzung  
der Gemeindevertretung beziehen. Für die Fragestund e ist eine 
Zeit bis zu 30 Minuten vorzusehen. 
 
(4) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister ist verpflich-
tet, im öffentlichen Teil der Sitzung der Gemeindev ertretung 
über wichtige Gemeindeangelegenheiten zu berichten.  
 
 

§ 3 
Sitzungen der Gemeindevertretung 

 
(1) Die Gemeindevertretungssitzungen sind öffentlic h. 
 
(2) Die Öffentlichkeit ist grundsätzlich in folgend en Fällen 
ausgeschlossen: 
1. einzelne Personalangelegenheiten außer Wahlen 
2. Steuer- und Abgabeangelegenheiten Einzelner 
3. Grundstücksgeschäfte 
4. Vergabe von Aufträgen. 
Die Gemeindevertretung kann im Einzelfall, sofern r echtliche 
Gründe nicht entgegenstehen, Angelegenheiten der Zi ffern 1-4 
in öffentlicher Sitzung behandeln. 
 
(3) Anfragen von Mitgliedern der Gemeindevertretung  sollen 
spätestens drei Arbeitstage vor der Sitzung bei der  Bürger-
meisterin oder dem Bürgermeister eingereicht werden . Mündliche 
Anfragen während der Gemeindevertretungssitzung sol len, sofern 
sie nicht in der Sitzung selbst beantwortet werden,  spätestens 
innerhalb von vierzehn Tagen schriftlich beantworte t werden. 
 
 

§ 4 
Aufgabenverteilung / Haupt- und Finanzausschuss 

 
(1) Dem Haupt- und Finanzausschuss gehören neben de r Bürger-
meisterin oder dem Bürgermeister vier Mitglieder de r Gemein-
devertretung an. 
Die Gemeindevertretung wählt neben diesen vier Mitg liedern 
weitere vier Mitglieder der Gemeindevertretung als stell-
vertretende Haupt- und Finanzausschussmitglieder. 
 
 
 



 
 
(2) Außer den ihm gesetzlich übertragenen Aufgaben obliegen 
dem Haupt- und Finanzausschuss alle Entscheidungen,  die nicht  
nach § 22 Abs. 3 KV M-V als wichtige Angelegenheite n der Ge-
meindevertretung vorbehalten sind bzw. durch die fo lgenden 
Vorschriften der Bürgermeisterin oder dem Bürgermei ster über-
tragen werden. Davon unberührt bleiben die der Bürg ermeiste-
rin oder dem Bürgermeister gesetzlich übertragenen Aufgaben, 
insbesondere die Geschäfte der laufenden Verwaltung . 
 
(3) Der Haupt- und Finanzausschuss entscheidet im E invernehmen 
mit der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister in P ersonalan-
gelegenheiten.  
 
(4) Der Haupt- und Finanzausschuss entscheidet weit erhin über 
Finanz- und Haushaltswesen, Steuern, Gebühren, Beit räge und  
sonstige Abgaben.  
 
(5) Entscheidungen über die Annahme oder Vermittlun g von Spen-
den, Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen im Sinne  von § 44 
Abs. 4 KV M-V von 100,01 bis 1.000,00 Euro trifft d er Haupt- 
und Finanzausschuss. 
 
(6) Die Gemeindevertretung ist laufend über die Ent scheidungen 
im Sinne der Abs. 2 bis 5 zu unterrichten. 
 
(7) Die Sitzungen des Haupt- und Finanzausschusses sind nicht 
öffentlich.   
 
 

§ 5 
Ausschüsse 

 
(1) Folgende Ausschüsse werden gemäß § 36 KV M-V ge bildet: 
Name                                Aufgabengebiet  
Ausschuss für Gemeindeent-          Flächennutzungs planung, 
wicklung, Bau, Verkehr und          Bauleitplanung,  Wirt- 
Umwelt                              förderung, 
                                    Hoch-, Tief- un d Straßen- 
                                    bauangelegenhei ten, 
                                    Denkmalpflege, Probleme 
                                    der Kleingarten anlagen, 
                                    Umwelt- und Nat urschutz, 
                                    Landschaftspfle ge, Abfall- 
                                    konzepte 
 
Der Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Bau, Verkehr  und Umwelt 
setzt sich aus fünf Mitgliedern der Gemeindevertret ung und 
vier sachkundigen Einwohnerinnen und Einwohnern zus ammen. 
 
 



 
 
Ausschuss für Schule, Kultur,       Betreuung der S chul- und 
Sport, Jugend, Senioren und         Kultureinrichtu ngen, Kul- 
Soziales                            turförderung un d Sportent- 
                                    wicklung,  
                                    Fremdenverkehr,  
                                    Jugendförderung  und So- 
                                    zialwesen, Alte nbetreuung, 
                                    Behinderten- un d Senioren- 
                                    förderung 
 
Der Ausschuss für Schule, Kultur, Sport, Jugend, Se nioren und  
Soziales setzt sich aus sechs Mitgliedern der Gemei ndevertre-
tung und fünf sachkundigen Einwohnerinnen und Einwo hnern zu-
sammen. 
 
(2) Die Sitzungen der Ausschüsse nach Abs. 1 sind n icht  
öffentlich. 
 
(3) Gemäß § 36 Abs. 2 Satz 5 KV M-V wird kein Rechn ungsprü-
fungsausschuss gebildet.  
Die Aufgaben des Rechnungsprüfungsausschusses der G emeinde-
vertretung werden auf den Rechnungsprüfungsausschus s des Amtes 
Niepars übertragen. Der Rechnungsprüfungsausschuss des Amtes  
Niepars begleitet die Haushaltsführung und prüft di e jähr- 
liche Haushaltsrechnung der Gemeinde Niepars.           
 
 

§ 6 
Bürgermeisterin / Bürgermeister 

 
(1) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister trif ft Ent-
scheidungen unterhalb der Wertgrenzen von 10.000,00  Euro. 
 
(2) Verpflichtungserklärungen der Gemeinde bis zu e iner Wert-
grenze von 10.000,00 Euro bzw. bei wiederkehrenden Verpflich-
tungen von 1.000,00 Euro pro Monat können von der B ürger-
meisterin oder vom Bürgermeister allein bzw. durch eine oder 
einen von ihr oder ihm beauftragte bedienstete Pers on in 
einfacher Schriftform ausgefertigt werden. Bei Erkl ärungen 
gegenüber einem Gericht liegt diese Wertgrenze bei 10.000,00   
Euro. 
 
(3) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister ents cheidet 
über  
- das Einvernehmen nach § 14 Abs. 2 BauGB (Ausnahme  von der 
Veränderungssperre – Bauleitplanverfahren betreffen d), 
 
- wenn das Vorkaufsrecht (§§ 24 ff. BauGB) nicht au sgeübt 
werden soll.  
 



 
 
(4) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister ents cheidet 
über die Annahme oder Vermittlung von Spenden, Sche nkungen 
oder ähnliche Zuwendungen bis 100,00 Euro. 
 
(5) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister erhä lt eine 
Aufwandsentschädigung in Höhe von 850,00 Euro. 
 
 

§ 7 
Stellvertretung der Bürgermeisterin / des Bürgermei sters 

 
(1) Die erste und die zweite Stellvertreterin oder der erste  
und der zweite Stellvertreter erhält eine Aufwandse ntschädi-
gung in Höhe von 28,00 Euro für Tage, an denen sie die Bür-
germeisterin oder den Bürgermeister wegen ihrer / d essen 
Verhinderung vertreten.  
 
 

§ 8 
Entschädigung 

 
(1) Die Mitglieder der Gemeindevertretung erhalten für die 
Teilnahme an Sitzungen 
- der Gemeindevertretung 
- der Ausschüsse 
- der Fraktionen 
ein Sitzungsgeld in Höhe von 25,00 Euro. 
 
(2) Die sachkundigen Einwohnerinnen oder Einwohner erhalten 
ein Sitzungsgeld in Höhe von 25,00 Euro für die Tei lnahme an 
Ausschusssitzungen .                                                                    
 
(3) Ausschussvorsitzende und Mitglieder des Haupt- und Finanz-
ausschusses erhalten ein Sitzungsgeld in Höhe von 2 5,00 Euro 
für die Teilnahme an den Ausschusssitzungen. 
Leitet die oder der Ausschussvorsitzende die Sitzun g, so er-
hält sie oder er Sitzungsgeld in Höhe von 60,00 Eur o. Ent-  
sprechendes gilt, wenn eine Stellvertreterin oder e in Stell-
vertreter die Ausschusssitzung leitet. 
 
(4) Fraktionvorsitzende erhalten eine Entschädigung  von monat-
lich 50,00 Euro. 
 
(5) Für mehrere Sitzungen an einem Tag wird nur ein  Sitzungs- 
geld bezahlt. Die Höchstzahl der Sitzungen der Frak tionen, für 
die ein Sitzungsgeld zu zahlen ist, wird auf jährli ch 12 be- 
schränkt. 
 
 
 



 
 
(6) Vergütungen, Sitzungsgelder und Aufwandsentschä digungen 
aus einer Tätigkeit als Vertreterin oder Vertreter der Gemein-
de in der Versammlung der Gesellschafterinnen und G esellschaf- 
ter oder ähnlichem Organ eines Unternehmens oder Ei nrichtung 
des privaten Rechts ist an die Gemeinde abzuführen,  soweit sie 
monatlich 100,00 Euro überschreiten, aus einer Täti gkeit im 
Aufsichtsrat solcher Unternehmen oder Einrichtungen , soweit 
sie 250,00 Euro, bei deren Vorsitzenden und Vorstän den bzw.  
Geschäftsführerinnen oder Geschäftsführern 500,00 E uro über- 
schreiten. 
 
 

§ 9 
Öffentliche Bekanntmachungen 

 
(1) Vereinfachte Bekanntmachungen erfolgen durch Au shang an 
den Bekanntmachungstafeln.  
Die Bekanntmachungstafeln befinden sich  
- OT Niepars           - an der Bushaltestelle gege nüber der  
                         ehemaligen Verkaufsstelle,  Garten- 
                         straße 
 
- OT Martensdorf       - am Iglostellplatz, Parkstr aße                         
 
- OT Obermützkow       - neben der Bushaltestelle, Zimkendor- 
                         fer Weg 
 
- OT Zansebuhr         - am Iglostellplatz, Dorfstr aße 
 
- OT Duvendiek         - neben der Bushaltestelle, Dorfstraße 
 
(2) Die Dauer des Aushangs beträgt 14 Tage (Aushang sfrist), 
wobei der Tag des Anschlags und der Tag der Abnahme  nicht 
mitgerechnet werden. Die Bekanntmachung ist mit Abl auf des 
letzten Tages der Aushangsfrist bewirkt. 
 
(3) Einladungen zu den Sitzungen der Gemeindevertre tungen wer- 
den durch Aushang an den Bekanntmachungstafeln mit einer Aus-
hangsfrist von 7 Tagen öffentlich bekannt gemacht.  
  
(4) Auf die gesetzlich vorgeschriebene Auslegung vo n Plänen 
und Verzeichnissen ist in der Form des Absatzes 1 h inzuweisen. 
Die Auslegungsfrist beträgt einen Monat, soweit nic ht gesetz- 
lich etwas anderes bestimmt ist. Beginn und Ende de r Auslegung 
sind auf dem ausgelegten Exemplar mit Unterschrift und Dienst-
siegel zu vermerken. 
 
 
 
 



 
§ 10 

Inkrafttreten 
 
(1) Diese Hauptsatzung tritt am Tage nach ihrer Bek anntmachung 
in Kraft. 
 
(2) Gleichzeitig tritt die Hauptsatzung vom 24.02.2 009, 
zuletzt geändert am 09.04.2010, außer Kraft. 
 
 
 
 
Niepars,                                  Bürgermei sterin  
 
 
 


